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Freitag , den 23 . Juni 1916. SS. Jahrgang

Amtlicher Teil.
An die Aerre» KSr- ermeifter de« Kreise «.

Betrifft: Knrtoffei «.
Nach Bekanntmachung de» Reichskanzlers vom 19. Juni darf

b ffartoffelerzengern für jede» Angehörigen feiner Wirtschaft statt
j'/r Pfund von uuu a» biS 31. Juli nur mehr 1 Pfund belasten
irte». Für Personen über 14 Jahre, die bet der Ernte oder son.
jtr schwerer Arbeit beschäftigt find, verbleibt eS bei bem Satze,

li Minderung war geboten, da zur Behebung der Kartoffelnot
' ifle Maßnahmen unumgäoglich sind.

Auf « eine Verfügung vom 14. d. Mts. betr. nochmalige Lie-
rg von Kartoffeln stad unzureichende Anmeldungen eingegangeu.
>mache daher nochmals darauf aufmerksam, daß Kartoffeln, die
|ibie menschliche Ernährung verwendet werden können, nicht ver«

werden dürfen. Ich erwarte ganz bestimmt, daß Sie die
«iowohner über die Notlage in den Großstädten ausklären und

l«Qe entbehrlichen Kartyffelvorräte zur Ablieferung gelange»,
ibe« 8erladeta>, der noch näher bekannt gegeben wird, müsse«
iSemeioden, die wenig augemeldet habe», ein größeres Quantum
ilm und die Ge«eindeu, die nichts angemeldet haben, sich ebeu-
>li beteiligen. Es wird von der Einsicht der Bevölkerung erwar-
idaß jeder zu seinem Teil zur Ueberwindung dieser kurzen Zeit
Prüfung bis zur neue» Ernte freudig helfen wird.

Westerlmrg . den 23. Juni 1916.
Per Nsrsttzende de« Krei «a««sch»ffes

^_ de» Kreise«  Westerburg.
A« dir Kerre « Bürgermeister de» Kreise «.

Der Herr kommandierende General hat angeordnet, daß zur
irierung der Heuernte Truppenteile und Lazarette auf Nnfordcrn
<verfügbaren Maonschafteu auch die felddievstfähtgen mit Ge-

Wutffr» beurlauben. Soweit Beurlaubungen durch die Truppen«
Ut nicht ausreicheu, können Arbeitskommaudos beim nächstge-
>il»eo Garnisonkomwaudo««gefordert werden. Diese Leute behalten
>r Teldgebührniffe. Zur ausreichenden Verpflegung und Unter-

W hat der Arbeitgeber zu sorgen.
Die-bezügliche Anträge find umgehend bei mir zu stellen.
Westerdur, , den 22. Juni 1916. Per &cm»rat,

3 » die Aerre » Kürgerwrister de« Kreise«.
In den nächste» Tagen gehen Ihne« die in diesem Jahre

, ^leuommeueu Feuervisitationsplotokolle oh«e Avschreiben zu. Da
° ! J «ückficht auf den Krieg nur diejenigen Mängel notiert worden

effenren«. deren Abstellung dringend ootwevdig sind, so wollen Sie da.
!?.dorge trage«, daß diese auch alsbald beseitigt werden. Vom

. ^ Eheueu ist mir bis zum l. November d. I «. bei Rück-
der Revifionsprotokolle zu berichten.

Westrrdur, , de« 21. Juni 1916. Der L«»dr «t.
A» die Aerre » Bürgermeister de» Kreise«

ir,a8 -Freiwillige Regiment Düsseldorf zur Vorbereitung zu«
"' »dienst" (Jugendwehr) hat für den Regierungsbezirk ÄtteS-

; r ®mehrere Hunden junge Leute, die zum Teil bereits in der
1a beschäftigt waren, für den Kriegserntedienft 1916 uueutgrlt«

IShUiB8  ehrruamtlich für 6—8 Wochen zur Verfügung gestellt.
Bedarf ersuche ich baldigst hier «»zumelde«.

W»sterd»rg . den 21. Ju»i 1916.
r itzn  Po » Pvrfitzeude de« Krei »a«- sch»ste«
^57/5122 . de. Kreise. Westerd»rg.
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Verordnung
Auf Grund der BundeSratSverordouagvom 27. 3. 1916

betr. die Fleifchverforgusg und die hierzu unterm 29. 3. 1916 er-
loffenen AuSführungSbestimmungen wird mit Geuehmiguug des
Herr» RegierungS-Präsidenten für den Kreis Westerburg folgendes
augeorduet:

§ 1.
Alle Personen, die berechtigt find, gewerbliche Schlachtungen

auSzuführe». sind verpflichtet, ei« Schlachtbuch»ach folgendem
Muster zu führe».

Vorderseite.
Kchl»chtd«ch

des Metzgermeisters. . . . in . . . Kreis Westerburg.
Dem Fleischbeschauer ist dieser Schlachtbuch vor jeder Beschau

unaufgefordert vorzulegeu.
Linke Innenseite.

Ochse Kuh Rind Kalb Schw. Schaf BescheinigungK Tag der
Lebendgewicht deS

Schlachtung
Pfd. Pfd. Pfd. Pfd. Pfd. Pfd. Fleischbeschauers.

1
Rechte Juneuseite.

Verkauf zum Verbrauch als Fleisch und Wurst
I « frischem Zustand iu geräuchertem Zustand

Ochse
Gewicht

«uh
Gewicht

Rind
Gewicht

Kalb
Gewicht

Schw.
Gewicht

Schaf
Gewicht

Ochs-
Gewicht

«uh
Gewicht

Rind
Gewicht

«alb
Gewicht

Schw.
Gewicht

Schaf
Gewicht

8 3.
Dir Bücher sind sorgfältig zu führen uud jedesmal unaufge¬

fordert dem Fleischbefchauer vor der Beschau vorzulege«.
8 3.

Wer den vorstehend gegebenen Anordnungen zuwiderhandelt,
wird mit Gefingnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der veröffeutlichu»g

i« Kreisblatt in Kraft.
Mesterv»rg , den 25. April 1916.

Per Krei »«»«sch»ß des Kreise « Mesterdnrg.
I . B.: Hecktug.

An die Herren Bürgermeister de« Kreise «.
Für sofortige Bekanntgabe au die io Frage kommenden Metz¬

ger ist Sorge zu tragen.
Westerburg, den 21. Jnui 1916.

P -r U- rsttzende de» Kr - i . att . schuff-«
K<5311. des Kreise» Mesterd »rg.



Betrifft : Futtermittel.
Dem Kreis Westerbur - ist eirr"S8aggon Kleie zuge¬

teilt werde « . Bestettuuge « ersuche ich baldigst hierher
oder direkt au die Landwirtschaftliche Zeutral -Darlehns-
kaffe zu Frankfurt a . M . zu richte« .

Westerburg , den 23- Juni 1916.
Der Borsthende deS Krei - ausschuffes

des Kreises Westerburg ._
A« die Herren Vürgermeister des Kreise - .

Betr . : Futtermittel.
De « Kreise Westerburg sind für den Monat Jnai 275 Ztr.

Melaffefntter . 78 Zentner Rohzucker und 175 Zentner Schnitzel
zur Verfügung gestellt worden . Ich ersuche dies bekannt zu machen
und Bestellungen eventl . direkt bei der Landwirtsch . Zentral -Dar-
lehnskaffe zu Frankfurt oder auch hier zu mache». Ferner stehen
etwa 25 Zentner Leinkuchen zu 58 Mk . pro 100 Kilogramm für
Ktlber -Anfzucht zur Verfügung.

Westerburg , den 19. Juni 1916.
Der Vorsitzende de« Kreioauoschnffes

de« Kreise » Westerburgs_
Die bei der ReichSfleischsteöe eingehenden Anzeigen über den

Umfang der gewerblichen Schlachtungen im Monat April 1916
laffen erkennen , daß die nach der AuSführmigsanweifnng zur Ver¬
ordnung über Fleifchverforguag vom 27 . Mürz 1916 (steichS-Ge-
fetzbl. S . 199 ) vom 29 . März 1916 — I A 1 e 2059 M . f. L..
11b 4163 M . f. © ., V 12114 M . d. I . — zu 8 6 unter 1 und
II vorgeschriebene Ueberwachung der gewerblichen Schlachtungen nicht
überall mit der nötigen Strenge durchgeführt worden ist . In ver.
schiedenen Kommunalverbänden haben die gewerblichen Schlachtungen
die von der Reichsflcischstelle zugelaffene Höchstzahl überschritten.
Dieses muß unbedingt vermieden werden , u« eine gleichmäßige und
ausreichende Versorgung der Bedarfsbezirke , an der es bisher
vielfach gefehlt hat . zu sichern . Dt « Ciukühr » « - einer schärf¬
ere » Debervochuug in diesem giuficht ist daher erfor¬
derlich.

Die Vorschriften über HauSschlachtnngen habe » Anlaß zu
Zweifeln und Mißverständnisse « gegeben . Namentlich haben die in
einigen Bezirken erlassenen HauSschlachtungsverbote die Neignng der
kleineren Virhhalter , Schweine zu halten , anscheinend beeinträchtigt.
Tine Neuregelung der sämtlichen Vorschriften über die Schlachtungen
erscheint daher notwendig.

Wir ordnen deshalb zur Ausführung des § 16 über Fleisch-
versorgaug vom 27 . März 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 199 ) —
Min .-8l . M . f. L . S . 82 — unter Aufhebung unserer bisherigen
AnsführungSanveisnng zu diesem Paragraphen (vergl . Min .-Bl.
M . f. L . S . 82 ff.) folgendes an:

l . Verteilung der Schlachluuge « .
Den Kowmuualverbänden (Stadt - und Landkreise ») wirb die

Höchstzahl der für ihren Bezirk für eine« bestimmten Zeitraum zu-
gelassenen Schlachtungen an Rindvieh , Schafe » und Schwei »en
durch den Oberprästdente » bezw. den Regierungspräsidenten nach
Maßgabe der diesen von der Reichsfleischstelle für ihre Provinz
bezw. ihren Bezirk mitgeteilten Höchstzahlen zugeteilt.

Soweit erforderlich , sind die Schlachtungen von den Kom¬
munalverbänden auf die Gemeinden , von diese» auf die in Betracht
kommenden Betriebe ihre ? Bezirkes uvterzuverteile » . Dabet ist der
Umfang der bisherigen Schlachtungen des einzelne « Betriebes zu
berückfichtigen.

Die Kommunalverbande und Gemeinden find dafür verant¬
wortlich , daß die ihnen zugewiesene Zahl der Schlachtuogen nicht
überschritten wird . Minderschlachtungen in einer Liehgattung dürfen
dabei nicht durch Mehrschlachtuvgen tu einer anderen Biehgattung
ausgeglichen werden.

II. Gewerbliche Schlacht«» , »« .
1. Die Leiter der Kommnnalverbäade (Landräte , Oberamt¬

männer , Oberbürgermeister ) haben für die für ihre Bezirke zuge-
lassenea gewerblichen Schlachtungeu de» zur Schlachtung berechtigten
Betrieben Kchlachterlaubntsscheiare auszustellen . Diese Schlacht¬
scheine find nicht übertragbar und haben nnr Gültigkeit für de»
Zeitraum , für den sie ausgestellt werde ». Schlachtungen von
Riadern , Schweinen und Schafen , die nicht ausschließlich für den
eigeneu Wirtschaftsbedarf deS Biebhalters bestimmt find , dürfen nur
auf Grund eines vom Leiter deS KommunalverbandeS ausgestellten
SchlachtscheineS vorgenommen werden.

2. Der Kchlachtfchei « ist dem Fl - ifch1»efch « « er » or
der Uoruahme der Krbeudbefcha « g« « vergebe « und von
diese» mit der Bescheinigung der Schlachtung und der Angabe de-
ermittelten Lebendgewichts des SchlachtliereS de« Leiter deS Ksm-
munalverbandes »der der von diesem bezeichuete» Stelle einzureicheo.

3 . Wird dem Fleischbeschauer ein gültiger Schlachtschein
nicht dorgelegt , so bat er die Lebendbeschan au dem Schlachttter
abzulehne « und der OrtSpolizeibebörde Anzeige zu erstatten . Die
Polizeibehörde hat die Piere vorläufig zu beschlagnahmen und für
Unterbringung zu sorgen . Der Eigentümer hat die beschlagnahmten
Tiere auf Verlangen der Gemeinde käuflich zu überlassen . Die
Gemeinden haben sich bei Verwertung der Tiere der VtehhandelS-
verbünde zu bediene» .

4 . Fletsch vo» Schlachttteren . die ohne Vorlage und Abgabe
des SchlachtscheineS au den Fleischbeschauer oder von unberechtigte»

Personen geschlachtet sind , ist zngunsten der Semeinbr »der
KommunalverbandeS deS Schlachtortes einzuziehe », ei» Entgilt'
hierfür nicht zu bezahlen.

5 . Die Bestimmuuge » gelten auch bei Schlachtungen , die|
Aufträge der HeereSverwaltuag vorgenomme » Verden . Die
stellung des SchlachtscheineS für solche bchlachtnnge « wird |J(
näherer Anweisung des KriegSministerS von der für den Schlah
zuständigen militärischen Dienststelle erfolge, . Anch diese Schl,
scheine sind von dem Fleischbeschauer mit deu erforderlichen Letvit,,
aogabe » zu versehen und an den für den Schlachtort zustäM,
Kommunalverband einzusenden.

III . Hansschlachtuu - e» .
Die bestehende« H« usschlacht«»s «» erb»te » ,rdn

uufgehsbe « .
Für Schlachtungen , die ausschließlich für den eigeue»

schaftsbedarf de « Mehhatter « erfolgen (HanSschlachtnizn
gelten folgende Vorschriften:

1 . Die zur Schlachtung gelangende » Tiere » üsse« vo« « efi
mindestens sechs Wochen in seiner Wirtschaft gehalten sei,'

2 . Da8 aus solchen Schlachtungen nach de« Inkrafttreten
Verordnung vom 27 . März gewonnene Fleisch darf nur
entgeltlich oder an Personen abgegeben werde », die
Haushalt des Biehhalterk gehöre « oder in seine« ri¬
steben.

3 . Schlachtungen find nur mit schriftlicher Genehmigung t>
Leiters deS KommunalverbandeS gestattet , welche tei Schlitz -■ *
ungen , die der Beschaupflicht unterliegen , dem Fleischdeschiw ^
sonst dem Trichinenschauer vor der Schlachtung vorz-lep <'
ist. Bei Einholung der Genehmigung ist dar nngisih "
Lebendgewicht deS SchlachtttereS und die Zahl der B3rt *-
fchaftSaugehörigeu des Haushaltes , für de» die Schlacht H
erfolgen soll , dem Leiter des KommunalverbandeS aoMia d
Die Genehmigung ist zu versagen , wenn nach Prüfung k *
vorhandenen Vorräte auS frühere » Schlachtnnge » e>» (t ®

StttU
Zt.

itrbt«

dürfnis sich anerkannt werde» kann.
4 . Das Fleisch ans unerlaubte » HauSschlachtnngen verfällt

Kommunalverbande , ohne daß ei« Entgelt dafür «ezi
wird.

5 . Die Landräte (Oberamtmänner , Oberbürgermeister ) hei»
zur Durchführung vorstehender HanSschlachtungSvorfch ! '
etwa erforderliche » Anordunugeu zu treffen.

IV. D»tscht«chtu« >e».
Notschlachtungen fallen nicht unter die vorstehendeo vorschn!

Sie sind unverzüglich , spätestens innerhalb 24 Stunden nach
Schlachtung dem Landrat (Oberamtmaon , Oberbürgermeister)
zeige» . Zur Anzeige verpflichtet ist außer dem Schlachtend .«
der Fleischbeschauer , bei Schweinen auch der Trichinenschau « .

DaS Fleisch auS Notschlachtungen ist gegen eine im S!
falle von den Regierungspräsidenten (in Berlin dem PolizetI
deuten ) endgültig festzusetzende Entschädigung on die von
Leiter deS KommunalverbandeS zu bezeichnenden Stelle « abzulii
und von diesen uach Anweisung des Verbände ? zu verioei
Dabei ist dafür Sorge zu trägem daß ein Verderben deS Fleist
unter allen Umständen verhütet wird . Sofern und solange best
dere Stellen vom Kommunalverbande nicht bezeichnet find, hat
Ablieferung des Fleisches an den Gemeinde -(GutS -)vorstehel

da

)en

erfolgen . Dieser hat alsdann für die Berwertuug borge z» tttt „ ^
und dem Kowwuualverband Anzeige zu erstatten.

Kerlirr, den 27. Mai 1916. _
Der Minister für zaub «»irtsth«ft , Der Minister fst

Domäne « und Forste« . Daudet «ud Gen»tU>
I . V . : Freiherr von Falkenhansen . I A . : Lnsenskh.

Der Mt « ister de» I »«er«. I . V. : DrrwS. ^
An die Herren Regierungspräfidente » und den Herr » OberpristM «treffei

in Potsdam.

An die Herren Bürgermeister « « » die Herr««
-leifchbefchauer de« Kreise ». .. . «, ^

Auf vorstehend abgedruckten Erlaß weise ich besonder-
Die im Abschnitt II erwähnten SchlachtrrlaubniSscheine tt

den zur Schlachtung berechtigten Betriebe » von Fall z» Fa»
hier aus unmittelbar zu . Zn Abschnitt II Ziffer 2
angeordnet , daß die mit dem Vermerk des Fleischbeschauers

« sehenen Schlachtscheine , an das Bürgermeisteramt derjenigen
? meinde abzugeben stad , in welcher der zur Schlachtung bares
> Betrieb liegt . Am Wocheoschlnß find mir diese Scheine voa
! Herren Bürgermeistern einznscnde» . Im Falle der Ziffer 3 >'
| deS Abschnitt 11 fst mir von de» Herren Bürgermeistern I?
| zu berichteu . Zu Abschnitt M bemerke ich, daß die GenehM
\ zu HauSschlachtnngen nur in dringenden AuSnahmefällen {
I werden kann . M

Auf die Anzrigepflicht bei Notschlachtungea « acht ick» *
holt aufmerksam . M

Die Herren Bürgermeister , in dere « Gemeinde
schauer bezw. Fletschbeschauer -Ktellvertreter wohnen , h«R » '
Kenntnis vo» dem Erlaß und meiner Verfügung zu geben.

Westerburg , den 21. Juni 1916. . .A
Der Vorsitzende des Krrl - a« sfih *!>̂

k.  4764 . deS Kreises Westerburs. f
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lerlmirlanlMmgett fftr landwirtschaftliche Arbeiten.
Wie ich in « einem Erlaffe vo« 21. Januar dS- IS . —

| [:IIIA 56 — (Zentr.'Bl. S . 292 f.) hervorgehoben habe, ist zur
dMgsmäßigen und rechtzeitigen Durchführung der landwirtfchaft-
e. Arbeite» im laufenden Jahre die Hilfeleistung älterer Schul-
,ei noch dringender notwendig als im Vorjahre. Der den

„JfM zu diesem Zwecke zu erteilende Urlaub »ewinut aber seinen
st bchlijj' ule» Wert erst dadurch, daß er rechtzeitig gewährt wird, und daß
:» Gedihij.«) Urlaubsgesuch den ohnehin mit Arbeit überhäuften Angehörigen

|tt Schulkinder möglichst wenig Mühe und Zeitverlust verursacht,
jti der Abhängigkeit gewisser landwirtschaftlicher Arbeiten von der
Kitteruug laßt sich zudem nicht immer längere Zeit vorher er-

t iiiKR . wann die Hilfe vo» Kindern notwendig sein wird, d«S
stbLrfnis einer solchen kannz. B. bei der Heu- oder Getreideernte

eaeu 8« M plötzlich eivtreten. Ist danu der für die Urlaubserteiluug
lacht««»!Madige nicht alibald und ohue Zeitverluste zu erreichen, so

|Mtn Uozutiäglichkeiten und Nachteile eiutreten. die uoter den
•« fStftse)>3*- obwaltenden Verhältnisse» besonders schwer empfunden
llteus!„ nrUn müssen.
fttrete» d, 2ch bestimme daher für die Dauer des Krieges:
rf am « | Zur Urlaubserteilung für Schulkinder ihrer Klasse bezw. ihrer
>, die ngP (Schulen) nach Maßgabe des erwähnte» Erlasses vom
»« r,r>, l J -uuar d IS . sind befugt

l. Klassenlehrer und Klaffenlehrerinnen für eiuzelue ganze oder
vignne ji halbe Tage,
bei Schlch2. Alleinstehende Lehrer, Erste Lehrer, Hauptlehrer und solche
ischbesthiu!, Rektoren, die einem Ortsschulinspektor unterstehen— gegeben-

vormlen «»falls nach Benehmen mit dem Klaffenlehrer(der Klafsen-
l nuM lehrerin) — bis zu einer Woche,
der ßlf 3. OrtSfchuliufpektoren sowie unmittelbar dem Kreisschulinspektor

uvteistehende Rektoren— gegebeuenfalls nach Benehmen mit
dem Klassenlehrer(der Klaffenlehrerin), b>8 zu vier Wochen,

4. Kreisschulinspektoren für die Dauer von « ehr als vier
Wochen.
Ferlta . deo6. Juni 1916.

-er Minister
der geistliche» und U«terrichts-A«gelege»heite».
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Bekanntmachung
daS Verbot der Verwendung von Eiern und Eierkouferven zur

Herstclluog von Farben. Vom 14. Juni 1916.
Der BundeSrat hat auf Grund dcS8 3 des Gesetzes über die

ächtigung des Bundesrats zu wirtschaftliche» Maßnahme» usw>
4. August 19- 4 (ReichS-Gesetzbl. S . 337) folgende Lerordnuog
en:
§ 1. Eier und Eierkonserven dürfe» zur Herstellung von

den nicht verwendet werden.
gtfii § 2- Der Reichskanzler kann daS Verbot der Verwendung

m Eiern und Eierkonfcrven auf die Verwendung zu anderen
^ Bitten Zwecken auSdehnen.
>abzM n ®r ** DĤ "^ahmeo vou den Vorschriften dieser Verorduung

, ,SJS § 3. Wer den Vorschriften des 8 1 oder den auf Grund des
J(i r «rgongenen Vorschriften zuwiderbandelt, wird mit Geldstrafe

^ iii zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Mo-
bestraft.

rf.* 1II.III.IV.« f« . M - Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Anßerkrafl-

I r -rli «. den 14. Juni 1916.
gß- _ jtr Ktellve»1ret-r de» Reichskanzler «, vr . Helfferich.

WS. Bekanntmachung,
erpristle««kteffeBb die Einschränkung der Arbeitszeit in Betriebe», in denen

Echuhwaren hergestellt werden. Dom 14. Juni 1916.
er»«» n . Der BundeSrat hat auf Grund des § 3 de» Gesetzes über

7 Ermächtigung des BundesratS zu wirtschaftliche» Maßnahmen
nderS hl».! vom4. August 1914 (ReichS-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver-
schein- 3'* >ÖB fl erlassen:
,, Fall»> 8 1. Für gewerbliche Betriebe, in denen Schubwaren mit
fer 2 »U, r>-n Uoterböden irgendwelcher Art hergeftellt werde», gelten—
Hauers die Zahl der gewerblichen Arbeiter einschließlich der Haus-
jkuigeu Witter (Hausgewerbetreibende. Heimarbeiter und dergleichen) min-
a btreÄi’*17 n* Her beträgt— die nachstehende» Bestimmungen:
rine vorb ^ Die Arbeitszeit in den Werkstätten oder Fabriken darf für
ffer3 «ö* beo einzelnen Arbeiter und den Betrieb io der Woche 40
tero Pf*  m  Anoden ausschließlich der Pausen nicht überschreiten,
öeneh«'^ D' Den HauSarbeitern darf wöchentlich höchstens sieben Zehntel
illril -li" derjenige» Arbeitkmenge zugeteilt werden, welche ihnen durch¬

schnittlich wöchentlich in der Zeit vom1. Oktober 1915 biS
!»« 31. Mai 1916 zugeteilt worden ist; jedenfalls darf ihnen
aber nur so viel Arbeit ungeteilt werden, daß sie— nach den
am 1. Juni geltenden Lohnsätzen berechnet— stebeu Zehntel
b-s vou ihnen in den angegebene, acht Monaten erzielten
DurchschnittSverdtensteS erreichen könne». Wen» eS nicht
Möglich ist. die Menge der von den HauSarbeitern io der
Z-it vom 1. Oktober 1915 bis 31. Mai 1916 gefertigten
Arbeit oder deS von ihnen erzielten Arbeitsverdienstes festzu-
flklleo, so darf ihnen nicht mehr Arbeit gegeben werden. alS

nötig ist, damit Ihr Berhiesst den OrtSloh« (ortsüblichen
Tagelohn) erreichen kann.

Eine Ueberfchreitung dieser Arbeitsverdienste ist nur
insoweit zulässig, als sie nicht durch Zuteilung einer größeren
Arbeitsmenge, sondern durch Erhöhung der Lohnsätze oder
durch andere Zuwendungen seitens deS Arbeitgebers herbeige-
geführt wird.

0) Personen , die in den Werkstätten oder Fabriken beschäftigt
werden, darf Arbeit znr Verrichtung außerhalb deS Betriebs
nicht übertragen oder für Rechnung Dritter überwiesen
werden.

4) Wird die Arbeit gegen Stücklohn oder Ctundenlohn ausge-
führt, so dürfen die Lohnsätze nicht geringer alS die am 1.
Juni 1916 gezahlten fein. Wird die Arbeit gegen einen nicht
in Stundenlohn bestehenden Zeitlohn(Wochevlohn, Tagelohn)
ausgeführt, so dürfen die Löhne onr im Verhältnis zu der
tatsächlich eiatretenden Verkürzung der Arbeitszeit und keines¬
falls um mehr als drei Zehntel gegenüber de« Stande am
1. Juni 1916 gekürzt werden.
8 L. Die Vorschriften deS8 1 finden Anwendung auf alle

mit der Aafertigung, Bearbeitung und Ausbesserung der Schuh¬
waren sowie mit dem Einrichte«, dem AuSgebe« und Abnehmen
der Arbeit beschäftigten Personen.

Sie finden dagegen keine Anwendung
1. auf die handelsgewerbliche Tätigkeit,

, 2. auf die Bewachung der Betriebsaalageo, auf Arbeiten zur
Reinigung und Instandhaltung, durch welche der regelmäßige
Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt
ist, sowie auf Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme deS
vollen werktätigen Betriebs abhängig ist,

3. ans Arbeiten, welche zur Verhütung deS Verderbens vo«
Rohstoffen«der deS Mißlingens vou Arbeitserzeugniffeu er¬
forderlich find.

4. auf die Beauffichtigmig des Betriebs,
5. auf die Zu- und Abfuhr vo« Güter« und Brennstoffen und

auf das Ent- und Beladen von Eiieubabnwagcu.
8 3. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen dazu er-

mächtigte» Behörden können für ihren Bezirk oder für Teile des¬
selben bestimmen, wie die zugelassene Arbeitszeit auf die einzelnen
Werktage zu verteilen ist. Sie können ferner auf Antrag Aus¬
nahme« von des Vorschriften im 8 1 im öffentliche« Interesse zu-
laffen.

8 4. Die Arbeitgeber der im 8 1 bezeichneten Betriebe find
verpflichtet, dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten oder den sonst
von den LandeSzentralbehörden dafür bestimmten Stellen Eiustcht
in die Lohnliste« und sonstige» Bücher soweit zu gestatten, als nötig
ist, um die Durchführung der Bestimmungen im § 1 zu überwachen.

8 5. In den Betriebsräumen der im § 1 bezeichneten Be¬
triebe ist an der Innenseite jeder AusgangStür ein Anschlag anzu-
bringen, der in deutlich lesbarer Schrift deo Wortlaut dieser Ver¬
ordnung wiedergibt.

§ 6. Mit Geldstrafe bis zu eiutausendfünfhundert Mark ober
mit Gefängnis bis zu drei Monaten werden Gewerbetreibende be¬
straft. die den Vorschriften dieser Verordnung oder den auf Grund
des § 3 erlassenen Bestimmungen zuwtderhandelu.

8 7. Diese Verordnung tritt « it dem Tage der Verkündung
in Kraft. Sie findet keine Anwendung auf Schnhwarenbetriebe,
welche unter die Bekanntmachung der Generalkommandos über die
Regelung der Arbeit in den Web-, Wirk- und Strtckstoffe verar-
beitrnden Gewerbezweigen fallen.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft¬
tretens der Verordnung.

Kerlt «. den 10. Juni 1916.
Der Stellvertreter Ae» Reichskanzlers Dr. Helfferich.

Betr. : Sch««dlitterat »»r.
Auf Grund bcS§ 9b des Gesetzes über den Belagerungszu¬

stand vom4. Juni 1851 bestimme ich für den mir unterstellten
KorpSbezirk und— im Einvernehmen mit dem Gouverneur— auch
für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

I. Druckschriften, die von dem Polizei-Präsidenteu in Berlin
in den amtliche« Listen(veröffentlicht in dem Preußische« Zentral-
Polizei-Blatt) alS „Schnadlitteratnr * bezeichnet find oder
küoftig bezeichnet werden, und die deshalb gemäß8 56 Ziffer 12
der Gewerbeordnung vom Feilbieten und Aufsuchen von Bestellungen
im Umherziehen ausgeschlossen sind, dürfe» auch im Heßende*
Gewerbe nicht feilgehalten, angekündigt, ausgestellt, ausgelegt oder
sonst verbreitet werde,.

II. Druckschriften, die auf der Liste der „Schundlitteratur"
(0 stehen, dürfen auch nicht unter verändertem Titel feilgehalten,
angekündigt, ausgestellt, auSgelegt oder sonst verbreitet werde».
Dies gilt sowohl für den Hausterbetrieb alS auch für daS stehende
Gewerbe.

III. Zuwiderhandlungen werden auf Grund deS 5 9 d deS
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 bestraft.

IV. Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1916 in Kraft.
Frankfurt a. M., den1. Juni 1916.

Ktollvrrtretevdr » « evrralkommarrd » 18. Armrekarp ».
Der Kommandierende General:

Freiherr von Tall , General der Infanterie.



Betr.: Kerketzr mit  Tawde «.
Für bei mir ««ierfteDte» KorvSbezirk Mb — iw Ginver.

nehmen mit de« Gouverneur— axch für bei Befehlsbereich der
Festung Mainz bestimme ich:

8 1. Brieftauben darf außer der Heeresverwaltung nur halten,
wer,dem Berbaude deutscher BrieftaubeLLiebhaber-Bereiue augehört.
Zlxdere Taubenbesitzer haben ihre Krieftaud -« Via !« « 1.
Juli bei der »«mmelde«. Diese Tauben unterliegen
der Beschlagnahme. Mit der Beschlagnahme geht das freie « er-
fügungsrecht über die Tauben auf die Militärverwaltung über.

§ 2. Innerhalb beS Gebietes der hesstscheu Provinzen Rhein¬
hesse» und Starkenburg(mit Ausnahme der Kreise Offenbacha. M.,
Dieburg und Erbach), sowie der preußischen«reise Rheingaukreis
und Kreis St . Goarshausen ist der Handel mit lebenden Tauben
jeder Art und der Transport von lebenden Tauben verboten.

Tauben dürfen in diesem Gebiet deshalb nur getötet auf die
Straße oder auf den Markt gebracht werde».

Dies gilt nicht für Militärbrieftauben und die Brieftauben,
bie der Heeresverwaltung vom Verbände deutscher Brieftauben-
Liebhaber-Bereiue zur Verfügung gestellt sind.

§ 3. Innerhalb des im § 2 angegebene» Gebietes haben samt,
liche Taubenbefitzer ihre Tauben (Brieftaube» und andere Tauben)
der Polizei bis zum1. Juli anzumelden.

§ 4. Zwecks Nachprüfung der Taubeuschläge werde» von Zeit
zu Zeit kurzfristige Taubensperre« für Tauben jeder Art verhängt
werden.

Sen « die Umstände eS erfordern, kann auch eine dauernde
Sperre verhängt werden. r .. .

Während der Sperre dürfen keine Tauben außerhalb ihres
Schlages sein.

Tauben, die währeud der Sperre i« Freie« betroffen werde»,
unterliege» dem Abschuß durch die Polizeî .

8 5. Den mit der Nachprüfung der Bestände Beanftragtcn ist
jederzeit Zutritt zu den Schlägen zu gewähre» und jede verlangte
Aurknuft, u erteile«. ^ _ .

§ 6. Zugeflogeue Brieftaube« sowie aufgefundeue Reste oder
Kennzeichen von Brieftaube« sind sofort der nächsten Polizei oder
Militärbehörde abzulieferu. , e k . .

§ 7. Wer de, vorsteheuden Vorschriften zuwiberhaubelt, wird
gemäß8 9 d der Gesetze? betr. de« Belagernngrzustaud mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahr , beim Lorliege« mildernder Umstände
mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft.

8 8. Polizei« oder Militärbehörden, denen eine Brieftaube ein-
geliefert wird, haben, fofer» nicht jeder Verdacht einer Spionage
von vornherein anSgefchloffe« ist, sofort die Rilitärbrieftaubrnstation
bei der Königlichen Fortifikation in Mai«; zu benachrichtige« und
dieser die Taube zu übersenden. Das Gleiche gilt, wenn Reste
»der Kennzeichen von Brieftauben eingeliefert werden. Lebende
Tauben find lebend zu übersenden.

Fra «df«rt a. SK-, den 1. Juni 1916.
Stellvertretendes Generalkommando 18 . Armerstarp «.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall.  General der Infanterie.

»bt. 111b Nr. 10392/3008.
Die Herren Bürgermeister deS Kreises ersuche ich. die Besitzer

vo« Brieftauben auf vorstehende Sekanutmachung besonders auf.
merksam zu mache«. „ „ ^

Westerburg , den 16. Juni 1916._ Der Kandrat.
Betr.: « inschranku « , dem Latzrrahvrrkehra.

Auf Grund deS8 9 b des Gesetze« über den Belagerungs-
zustand vom4. Juui 1851 bestimme ich für den mir unterstellten
Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem Gouverneur—
auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

Jede Benutzung von Fahrrädern zu BergnuguogSfahrten
(Spazierfahrten und Ausflügen) sowie zu Sportzwecke» wird
verboten.

Fahrradreuneu auf Rennbahnen dürfen stattfinden, wenn
sie mit vorrätigen sogenannte» Reonreifen(geschloffener
Gummireifen ohne Lnftschlauch) ausgeführt werden.

Zuwiderhandlungeu werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und beim Borlieges mildernder Umstände mit Haft
oder mit Geldstrafe biS zu 1500 Mark bestraft.
Fraakfnrt a . M ., den 10. Juni 1916.
Stell » . Generalkommawd » *t * 18. Armerkwr»».

Der Kommandierende General:
Freiherr von  S - ll , General der Infanterie.

Abt. HI b. Tgb.-Nr. 10241/2995. _
Bekanntmachung

Über die Zulaffuug von eisernen Gewichten zur Eichung.
Dom 16. Mai 1916.

Auf Grund des8 19 der Maß- und SewichtSordnuog vom 30.
Mai 1908 (ReichS-Gefetzblatt6 . 349) erläßt die Kaiserliche Nor-
wal-Eichnngskommission folgende Bestimmungen:

§ 1. Außer den durch die Bekauotmachungen vom 11- August
1915 (RrichS-Gesetzbl. S . 595) uud vom5. Februar 1916 (Reichs.

«efetzbl. S . 90) zugelaffeue» eiferueu Gewichte« «erde, di» *
weiteres die uachsteheud«ufgeführteu Gewichte aus Eise, zur ty
Mg zugelaffcn:

1. Ka«d-l*,emicht- ?u »50 «,b 128 &r*mm mit
z«fiierh»tzl«»,.

Die Gewichte müffeu die Form ei«eS geraden KreiSzyliud»;
mit ebenen Endfläche» ohne Knopf habe». Der Durchmefler
bei deo Gewichtes zu 250 Gramm sicht kleiner als 31 NilliWg
un dnicht größer als 34 Millimeter, bei deu Gewichte» zu 125 Gr<m,
nicht kleiner als 25 Millimeter uud nicht größer als 27 Rillimetk,
sein. Die Höhe des SewichtskörperS unterliegt kei»e« Beschränk»»
geu. Die Iustierhöhlung soll iu der Mitte der ödere» Fläche«&
münden. Für die Beschaffenheit der Iustierhöhlung siud die st,,
stimmungen über die Iustierhöhlung der Gewichte zu 200 uudK
Gramm, für die Einrichtungi« übrigen find die allgemeine» 8»-
schriften über die Gewichte mit Iustierhöhlung maßgeheud(§r
der Eichordnung).

Das Mindergewicht muß betragen:
mindestens höchstens

bei dem 250-Sramm-Stücke, 5 40 Gramm
ßf ff 125 - if . ' 20 f

Für die Bezeichnung, die Fehlergrenzen und die Stewpeliu,
gelte« die §8 78 bis 80 der Lichordnung.
S. Aa«delsge »vtchte und Vr«fist- »- s -micht- r« 280. 8

128 «nd 100 Gram « ohne Inktierhatzlung.
Die Gewichte müssen die Form eines geraden KreiSzyliiKr

mit Knopf habe« in den Anmesiuogen, welche im § 76 der ty
ordnung für die entsprechenden Cewichtsgrößen festgesetzt sind. Un
Oberfläche muß glatt abgedreht und mit einem gegen Rost schätz:»
den festhaftende» Ueberzug(Metall oder Oxyd) bedeckt sei». gft
Einrichtung im übrigen, Sezeichnung. Fehlergrenzen uud SteM
«ng gelten die eutfprechendeu Vorschriften über die Gewichte ch«
Iustierhöhlung in §8 77 bis 80 der Eichordnung.

8 2. Reue eiserne Gewichte mit Kuopf zu 100 uud 200 Gram
mit einer auf der oberen Fläche auSmüudeuden Justierhohlm,
dürfe» nicht geeicht werden. Bereits geeichte Gewichte dieser Iii
werden bis auf weitere» zur Nacheichung zugelaffen.

8 3. Diese Bestimmungen trete» mit dem Tage ihrer Lerküntz«,
iu Kraft.

Charlatte »l»« r », den 16. Mai 1916.
Kaiserliche N- »m«l-Gich««, »k»m« rsfi»«. Juu,

Jagd-Verpachtung.
Freitag, de« 30. Juni d. Fs.,
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Nachmittags 1 Uhr.
wird auf dem hiesige« Bürgermeisteramt die Jagd umfaffend
Hektar Wald, «ud Feldjagd auf 9 Jahre öffentlich verpachtet.
Jagd kan« sofort überuomme« werde».

Pattnm , den 21. Juni 1916.
Der Bürgermeister: ftUM

Pflasterstemrichter-Gesuch
TSchtt,e Strtnrichter finde» sofort daa-rudc»rbr«

in Kafalt, verdiene« 13 di« 14 Mark pro Ta,.
Theodor Michel, Steiulieferaut, Konstanz (Buden

Für sofort wird ein
tüchtiger

Kreisvertreter
zum Vertrieb meines be¬
währten

Futtersalzes
an Landwirte , Fuhrhalter
und Kleintierzüchter ge-
sncht. Die Tätigkeit ist
angenehm und lohnend.
Näheres durch Anfrage.
Albert Wiegolt, Essen-Ruhr

Ein kleines Quant««

Feinstes Backöl
(hei« so, . Gelersatz)

ist einqetroffe« bei
Kawfrnann Hans Bauer,

Westerbur,.

Oel
grosse Sendung für M»'
schinen und Centrifag eC

eingetroffen.
Billigste Preise,

C. v. Saint Georg*
Hachenburg.
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Carl Illerm
(Kroppach) Bhf. Ingelbacb

Fernsprecher No. 8.
Attenkirchen fWesterw»**

Futter für Pferde,
Kühe , Schwebte "
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